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von Bedeutung, die bei der Verurteilung noch gar nicht 
existierten (z. B. das Verhalten des Verurteilten nach dem 
Urteil). Ferner werden zur Verwirklichung der Strafen 
selbständige Entscheidungen getroffen und durchgesetzt 
(z. B. über die Art des Vollzugs der Strafe mit Freiheits
entzug, die Strafaussetzung auf Bewährung, die Gewäh
rung von Ratenzahlungen bei der Geldstrafe, die Anwen
dung von Sanktionen wegen der Nichterfüllung von 
Pflichten).

Die Verwirklichung der Strafe führt demzufolge den 
mit der Strafzumessung eingeleiteten Prozeß der Indivi
dualisierung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit fort. 
Uber die individuelle Gestaltung des Verwirklichungs
prozesses wird bereits weitgehend durch die Strafzumes
sung entschieden (so mit der Entscheidung über die Art 
der Strafe, ihre Dauer bzw. Höhe und ihre Ausgestaltung).

Die bei der Strafzumessung festgelegten Maßnahmen 
werden konkret und individuell verwirklicht. Das bezieht 
sich z. B. auf die Wiedergutmachung des Schadens, die 
Bezahlung der Geldstrafe und den Vollzug der Strafen 
entsprechend den individuellen Eigenarten. Eine weitere 
Individualisierung wird durch die im Gesetz vorgesehe
nen Entscheidungen zur Verwirklichung getroffen. Diese 
werden nicht nur vom Gericht festgelegt, sondern auch 
von anderen an der Verwirklichung der Strafen beteilig
ten Organen und Einrichtungen (Strafvollzugseinrichtun
gen, Leitern von Betrieben und Einrichtungen). Schließ
lich werden im Rahmen der Strafenverwirklichung Ver
pflichtungen (wie z. B. die Verpflichtung zur Bewährung 
am Arbeitsplatz und zur Berichterstattung) entsprechend 
den Besonderheiten der Tat und der Person des Verur
teilten ausgestaltet und erfüllt.

Die Verwirklichung der Strafe wird in dem durch die 
Gesetze und die gerichtliche Entscheidung getroffenen 
Rahmen individualisiert. Das Gericht hat bereits über die 
individuelle Verantwortlichkeit und eine ihr entsprechend 
individualisierte Strafe entschieden. Die Individualisierung 
der Strafenverwirklichung ist hiervon abgeleitet, sie ist 
individuelle Verwirklichung einer bereits individualisier
ten Maßnahme der strafrechtlichen Verantwortlichkeit.

Die Selbständigkeit der Strafenverwirklichung wird 
z w e i t e n s  darin deutlich, daß hier z. T. spezielle Or
gane zuständig sind (Strafvollzugseinrichtungen, örtliche 
Organe der Staatsmacht, Leiter von Betrieben und Ein
richtungen). Der Kreis dieser staatlichen Organe und Ein
richtungen sowie anderer Institutionen geht weit über 
die an der Rechtsprechung Beteiligten hinaus. Werden die 
Strafen durch die Gerichte verwirklicht, handelt es sich 
dabei um eine eigenständige Tätigkeitsform. Die Aktivi
täten der mitwirkenden gesellschaftlichen Kräfte konzen
trieren sich nach der Verurteilung auf die Verwirklichung 
der Strafen, insbesondere auch auf die notwendige Kon
trolle. Für schuldhafte Pflichtverletzungen durch den Ver
urteilten sind auch besondere Sanktionen angedroht (so 
z. B. in §§ 33 Abs. 3 und 4, 238 StGB).

Strafenverwirklichung ist also nicht eine Fortführung 
des bisherigen Verfahrens, sondern ein eigenständiger 
Prozeß, in dem selbständige Initiativen der Gerichte, an
derer staatlicher Organe, Leiter von Betrieben und Ein
richtungen, Arbeitskollektiven und anderen gesellschaft
lichen Kräften gefordert und auch tatsächlich erbracht 
werden. Dieser Prozeß ist mit vielerlei sozialen Bezie
hungen verflochten und in gewisser Weise auch von ih
nen abhängig.

Die Strafenverwirklichung wird d r i t t e n s  immer 
mehr zu einem speziellen Gegenstand rechtlicher Rege
lung, so im StGB, in der StPO, im StVG und im Wieder
eingliederungsgesetz. Wegen der Komplexität der dabei 

. zu gestaltenden gesellschaftlichen Prozesse und ihrer Ver
flechtung mit mannigfachen gesellschaftlichen Verhältnis
sen geht ihre Regelung weit über das Straf- und Straf
prozeßrecht hinaus und betrifft auch das Verwaltungs-, 
Arbeits-, Familien- und Zivilrecht.

Die Strafenverwirklichung als spezieller Gegenstand 
rechtlicher Regelung würde eine einheitliche und ge
schlossene theoretische Bearbeitung der Probleme der 
Verwirklichung der Strafen ermöglichen. Das erfordert 
nicht unbedingt, daß alle rechtlichen Fragen der Verwirk
lichung der Strafen in einem einheitlichen Gesetzgebungs
akt zu regeln wären. Für die künftige Weiterentwicklung 
des sozialistischen Rechts sollte jedoch auch die Möglich
keit einer einheitlichen und geschlossenen Regelung der 
Verwirklichung der Strafen in Betracht gezogen werden.2 

Sie würde sicher zu einer größeren Überschaubarkeit des 
Rechts auf diesem Gebiet und zur noch besseren Durch
setzung der Pflichten und Wahrung der Rechte der Be
teiligten beitragen.

Ziele und Funktionen der Strafe 
bestimmen die Strafenverwirklichung

Die Strafenverwirklichung muß der Erreichung der 
Zwecke der strafrechtlichen Verantwortlichkeit, insbeson
dere der nachdrücklichen staatlichen und gesellschaftli
chen Einwirkung auf den Gesetzesverletzer sowie seiner 
Bewährung und Wiedergutmachung dienen (Art. 2 StGB). 
Das gilt für die Verwirklichung aller Strafarten; beson
dere Bedeutung hat diese Aussage jedoch für die Ver
wirklichung der Verurteilung auf Bewährung und der 
Strafen mit Freiheitsentzug.

Die Verwirklichung der Strafe erstreckt sich auf alle 
Ziele und Funktionen der Strafe; auf die schützenden so
wie auf die erzieherischen und vorbeugenden. Sie wirkt 
gegenüber dem Täter, hat aber auch eine abschreckende 
Funktion gegenüber anderen labilen Personen und soll 
so allgemein erzieherische, mobilisierende und vorbeu
gende Aufgaben erfüllen. All diese Ziele sind im Prozeß 
der Verwirklichung der Strafe — differenziert entspre
chend den Besonderheiten des einzelnen Falles — zu rea
lisieren.

' Der spezifische Beitrag der Verwirklichung der Strafe 
zur Realisierung aller Ziele und Funktionen der Strafe 
besteht darin, daß gegenüber dem Bestraften die indivi
duelle strafrechtliche Verantwortlichkeit durchgesetzt 
wird. Daher ist die Verwirklichung der Strafe gegenüber 
dem Täter der Ausgangspunkt und das zentrale Anliegen 
der Strafenverwirklichung. Die Strafe soll ihn zur Erfül
lung seiner Pflichten, die sich aus der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit ergeben, aktivieren.3 Die Ziele der in
dividuellen strafrechtlichen Verantwortlichkeit werden 
unter aktiver Mitwirkung des Bestraften realisiert. Dem 
Verurteilten muß deshalb seine Verpflichtung zur Be
währung stets bewußt gemacht und ihm muß gezeigt 
werden, wie er sie zu erfüllen hat.

Eingeschlossen in die Erfüllung der individuellen auf 
das Verhalten des Bestraften gerichteten Ziele der Strafe 
ist die Mobilisierung staatlicher und gesellschaftlicher 
Kräfte. Die Verwirklichung der Strafe gegenüber dem 
Verurteilten ist grundlegende Voraussetzung für die Ver
wirklichung der generalpräventiven und allgemein erzie
herischen Ziele und Funktionen der Strafe. Der Realisie
rung dieser weiterreichenden Aufgaben der Strafe dienen 
z. B. Verhandlungen vor erweiterter Öffentlichkeit im 
Gerichtsgebäude oder in Betrieben. Je nach dem Zuhö
rerkreis können sie der Verwirklichung des Ziels der 
Strafe dienen, andere labile Menschen von der Begehung 
von Straftaten abzuhalten und die gesellschaftlichen 
Kräfte zu mobilisieren, damit sie eine Atmosphäre der 
Unduldsamkeit gegenüber Ursachen und Bedingungen 
von Straftaten schaffen.

Ähnliche Aufgaben werden auch bei der Auswertung 
von Verfahren erfüllt, bei der oftmals neben der Festle
gung von Maßnahmen zur gesellschaftlichen Erziehung 
des Verurteilten auch Auseinandersetzungen zu festge
stellten Ursachen und Bedingungen der Straftat geführt 
werden. Diese Aktivitäten sind eng mit der Strafenver-


